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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Verabreichung ei-
nes injizierbaren Produkts mittels einer Vorrichtung, 
an der eine zu verabreichende Produktdosis einstell-
bar ist. Bei dem Produkt handelt es sich um ein Pro-
duktfluid, das vorzugsweise medizinisch und/oder 
kosmetisch wirksam ist. Lediglich beispielhaft seien 
Insulin und Wachstumshormone genannt.

[0002] Im Allgemeinen besteht nicht nur die Forde-
rung, dass mit der gleichen Vorrichtung unterschied-
liche Produktdosen verabreicht werden können, son-
dern dass die Produktdosen in einer feinen Stufung 
eingestellt werden können. Insbesondere in human-
medizinischen, grundsätzlich aber auch in tiermedizi-
nischen Applikationen, muss die Genauigkeit der 
Einstellung der Produktdosis mit möglichst großer Si-
cherheit gewährleistet sein. Ein Problem stellt hin-
sichtlich der Verabreichungssicherheit die Selbstver-
abreichung dar, bei der eine Person die Produktver-
abreichung an sich selbst vornimmt. Eine Fehlein-
stellung oder auch eine unbeabsichtigte oder gar un-
bemerkte Verstellung einer einmal eingestellten Pro-
duktdosis kann mit gravierenden negativen Folgen 
verbunden sein.

[0003] Aus der DE 696 08 833 T2 ist eine wiederver-
wendbare Abgabevorrichtung für Medikamente be-
kannt, die es erlaubt, nach Wahl abgemessene Flüs-
sigkeitsdosen abzugeben. Die beschriebene Vorrich-
tung weist eine Linse in einem Gehäuseteil auf, die 
auf Zahlen ausgerichtet ist, so dass die geeignete 
Zahl in der Linse beim Einstellen der Dosis erscheint.

[0004] Die DE 694 21 928 T2 offenbart eine Spritze 
zum Abgeben von Flüssigkeiten, insbesondere von 
flüssigen pharmazeutischen Mischungen. Die mit der 
Vorrichtung abzugebende Flüssigkeitsmenge wird 
durch das Einstecken eines Stifts in eine von mehre-
ren Auswahlpositionen ausgewählt. Entsprechend 
der gewählten Position kann die Vorrichtung mehr 
oder weniger große Hübe zur Abgabe des Medika-
ments ausführen.

[0005] Die WO 99/64092 A1 zeigt eine Dosisein-
stellvorrichtung für medizinische Injektionsvorrichtun-
gen. An der Vorrichtung ist ein ringförmiges Element 
anbringbar, das unter anderem eine Vergrößerungs-
linse aufweisen kann, welche über einer Dosisskala 
angeordnet sein kann.

[0006] Aus der DE 694 20 511 T2 ist eine Injektions-
vorrichtung bekannt, welche eine Kolbenstange in 
der Gestalt einer Zahnstange aufweist. Die Injekti-
onsvorrichtung ist in der Lage, wiederholte Dosen 
aus einer Spritze auszugeben, wobei die Dosis in der 
Konstruktion des Geräts vorgegeben ist und keine 
Einstellungen erforderlich sind. Die Produktausschüt-
tung wird bewirkt durch Herausziehen und anschlie-

ßendes Hineindrücken eines Knaufs am hinteren 
Ende der Vorrichtung.

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, in 
der Verabreichung einer einstellbaren Dosis eines in-
jizierbaren Produkts mit einfachen Mitteln die Sicher-
heit zu erhöhen, dass auch tatsächlich die gewünsch-
te Produktdosis verabreicht wird.

[0008] Die Erfindung betrifft ein System aus einem 
Steckkörper und einer Vorrichtung für eine Verabrei-
chung einer einstellbaren Dosis eines injizierbaren 
Produkts. Die Vorrichtung umfasst ein Gehäuse, ein 
von dem Gehäuse gebildetes oder aufgenommenes 
Reservoir für das Produkt, eine Fördereinrichtung für 
eine Förderung der zu verabreichenden, d. h. einge-
stellten Produktdosis aus dem Reservoir und eine mit 
dem Gehäuse verbundene Dosier- und Betätigungs-
einrichtung.

[0009] Die Dosier- und Betätigungseinrichtung er-
füllt die Funktionen der Dosiseinstellung und der Be-
tätigung der Fördereinrichtung. Sie ist daher mit dem 
Gehäuse derart verbunden, dass sie zum einen rela-
tiv zu dem Gehäuse eine Dosierbewegung und zum 
anderen eine Förderbewegung ausführen kann. Mit 
der Dosierbewegung wird die Produktdosis einge-
stellt. Mit der Förderbewegung der Dosier- und Betä-
tigungseinrichtung wird die Fördereinrichtung betä-
tigt. In bevorzugten Ausführungen weist die Dosier- 
und Betätigungseinrichtung ein Dosierelement zur 
Erfüllung der Funktion der Dosiseinstellung und ein 
Betätigungselement für die Erfüllung der Funktion 
der Betätigung der Fördereinrichtung auf. Es soll 
auch nicht ausgeschlossen sein, dass beide Funktio-
nen und Bewegungen mittels eines einzigen Dosier- 
und Betätigungselements ausgeführt werden. Die 
Dosierbewegung und/oder die Förderbewegung 
kann auch nur im Bewegen eines Schalters oder ei-
ner Taste bestehen. Die Dosierbewegung ist vor-
zugsweise eine Rotationsbewegung, und die Förder-
bewegung ist vorzugsweise eine Translationsbewe-
gung, obgleich die Zuordnung der Bewegungsformen 
auch umgekehrt werden kann, wenngleich weniger 
bevorzugt. Es könnten sogar die Dosierbewegung 
und die Förderbewegung eine einheitliche Bewe-
gung, beispielsweise eine reine Translationsbewe-
gung, sein. In bevorzugten Ausführungen findet eine 
translatorische Förderbewegung entlang einer Dreh-
achse einer rotatorischen Dosierbewegung statt.

[0010] Die Fördereinrichtung kann grundsätzlich 
durch jede geeignete Pumpenform verwirklicht sein. 
Vorzugsweise umfasst die Fördereinrichtung jedoch 
einen in dem Reservoir auf ein Reservoirauslass zu 
verschiebbar aufgenommenen Kolben, durch dessen 
Vorschub die eingestellte Produktdosis durch den 
Auslass ausgeschüttet und verabreicht wird. In einer 
bevorzugten Ausführung als Kolbenpumpe weist die 
Fördereinrichtung eine auf den Kolben in Richtung 
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auf den Reservoirauslass wirkende Kolbenstange 
auf. Durch die Dosierbewegung der Dosier- und Be-
tätigungseinrichtung wird ein Abstand zwischen dem 
Kolben und der Kolbenstange verringert. Durch eine 
anschließende Geradverschiebung der Kolbenstan-
ge wird der Kolben in Richtung auf den Reservoiraus-
lass vorgeschoben und die durch die Abstandsver-
stellung eingestellte Produktdosis ausgeschüttet. Die 
Kolbenstange kann als Gewindestange ausgebildet 
sein, die mit einem Antriebsglied, das mit einem Ge-
gengewinde versehen ist, einen Spindeltrieb bildet. 
Durch die Dosierbewegung der Dosier- und Betäti-
gungseinrichtung wird das Antriebsglied relativ zu 
dem Gehäuse gedreht. Über den Spindeltrieb und 
eine Geradführung der Kolbenstange wird die Kol-
benstange auf den Kolben zu bewegt und dadurch 
die Produktdosis eingestellt. Anstatt der Einstellung 
der Produktdosis mittels eines Spindeltriebs, kann 
die Einstellung auch über beispielsweise eine Zahn-
stange erfolgen. Auch die Einstellung mittels Zahn-
stangentrieb erfolgt vorzugsweise im Wege einer ro-
tatorischen Dosierbewegung der Dosier- und Betäti-
gungseinrichtung. Beispiele für die beiden Arten der 
Dosiseinstellung sind aus der DE 197 17 107 und der 
WO 97/36626 bekannt, die bezüglich der grundsätz-
lichen Funktionsweisen beispielhaft in Bezug genom-
men werden und andere Anordnungen zur Dosisein-
stellung und Produktförderung nicht ausschließen 
sollen.

[0011] Das Produkt kann über ein infundierendes 
Teil, insbesondere eine Injektionsnadel, oder auch 
ohne infundierendes Teil in Form eines penetrieren-
den Druckstrahls verabreicht werden.

[0012] Bei einer Vorrichtung der vorstehend be-
schriebenen Art wird nach der Erfindung mit einem 
Steckkörper eine Ablesehilfe gebildet, indem der 
Steckkörper mit einer Optik versehen ist, die das Ab-
lesen einer Dosisskala erleichtert. Der Steckkörper 
ist so ausgebildet, dass die Optik in einem Zustand, 
in dem der Steckkörper mit dem Gehäuse der Vor-
richtung verbunden ist, sich radial über der Dosisska-
la befindet und diese für den Betrachter vergrößert. In 
einem einfachen, aber bevorzugten Ausführungsbei-
spiel, ist die Optik als einfache Lupe bzw. Vergröße-
rungslinse ausgebildet. Die Optik kann in ebenfalls 
bevorzugter Ausführung jedoch auch mehrere Linsen 
umfassen, mit denen der unter einer ersten Linse lie-
genden Teil der Dosisskala, beispielsweise ein Mar-
kierungsstrich und/oder ein Maßsymbol oder eine 
Maßzahl, vergrößert und zu einer Anzeige weiterge-
leitet wird, gegebenenfalls unter Umlenkung des be-
treffenden Lichtstrahls. Solch eine Optik kann auch 
einen Lichtleiter umfassen. Durch die Weiterleitung 
an eine Anzeige, die am Steckkörper angebracht ist, 
kann die eingestellte Produktdosis besonders be-
quem und gegebenenfalls mit mehrfacher Vergröße-
rung durch mehrere Linsen dargestellt werden.

[0013] Mit dem Steckkörper kann nicht nur eine Ab-
lesehilfe, sondern in Kombination damit auch eine 
Verstellsperre gebildet werden, indem der Sperrkör-
per in einem mit dem Gehäuse verbundenen Zustand 
die Dosierbewegung der Dosier- und Betätigungsein-
richtung verhindert. Im verbundenen Zustand schirmt 
der Steckkörper die Dosier- und Betätigungseinrich-
tung so ab, dass ein Zugriff auf ein Dosierelement der 
Dosier- und Betätigungseinrichtung, der eine Verstel-
lung bewirken könnte, nicht mehr möglich ist. Anstatt 
oder ergänzend zu einer Abschirmung vor Zugriff 
kann der Steckkörper mit dem Gehäuse in einem Blo-
ckiereingriff stehen, der vorzugsweise nur auf Form-
schluss beruht. Durch den Begriff ”Sperrung” soll im 
folgenden sowohl eine reine Abschirmung als auch 
eine reine Blockierung und auch eine Kombination 
der beiden Arten einer Sperrung umfasst sein.

[0014] Der Steckkörper kann nach Herstellung der 
Verbindung unlösbar oder vorzugsweise wieder lös-
bar mit dem Gehäuse verbunden sein. Bildet der 
Steckkörper nicht nur die Ablesehilfe, sondern zu-
sätzlich auch noch die Verstellsperre, so erlaubt die 
Verbindung zumindest eine einmalige Bewegung des 
Sperrkörpers aus einer Ausgangsstellung, in der eine 
Dosierbewegung möglich ist, in eine Abschirm- 
und/oder Blockierstellung, in der sie nicht mehr mög-
lich ist.

[0015] Der Steckkörper ist zur Bildung der Ablese-
hilfe ein separates, vorzugsweise einstückiges Teil. 
In der Ausbildung als kombinierte Ablesehilfe und 
Verstellsperre wird der Steckkörper mit dem Gehäu-
se so verbunden, dass er in einen die Dosierbewe-
gung blockierenden Eingriff gelangt und/oder die Do-
sier- und Betätigungseinrichtung so abschirmt, dass 
der Zugriff zur Ausführung der Dosierbewegung nicht 
mehr möglich ist. Besonders bevorzugt ist der Steck-
körper so ausgebildet, dass er in dem verbundenen 
Zustand relativ zu dem Gehäuse nicht mehr beweg-
bar ist. Falls zwischen dem Steckkörper der Dosier- 
und Betätigungseinrichtung ein die Dosierbewegung 
blockierender Blockiereingriff gebildet wird, ist der 
Sperrkörper ausreichend steif, um aufgrund seiner 
eigenen Fixierung an dem Gehäuse und dem Blo-
ckiereingriff die Dosier- und Betätigungseinrichtung 
relativ zu dem Gehäuse in Bezug auf ihre Dosierbe-
wegung festzulegen. Beruht die Sperrwirkung des 
Steckkörpers darauf, dass die Dosier- und Betäti-
gungseinrichtung durch den Steckkörper so abge-
schirmt wird, dass ein zur Ausführung der Dosierbe-
wegung erforderlicher Zugriff verhindert wird, so ge-
nügt es grundsätzlich, wenn durch die Verbindung 
des Steckkörpers mit dem Gehäuse sichergestellt 
wird, dass der Steckkörper zumindest nicht unbeab-
sichtigt aus seiner Abschirmstellung bewegt werden 
kann. Vorzugsweise ist der Steckkörper aber auch in 
diesem Fall ein steifer Körper. Auch als reine Ablese-
hilfe ist der Steckkörper vorzugsweise ein steifer Kör-
per.
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[0016] Besonders vorteilhaft ist die Zusatzfunktion 
einer Verstellsperre in solchen Fällen, in denen die zu 
verabreichende Dosis von einem Arzt voreingestellt 
und in einer Applikation per Selbstverabreichung von 
dem Verwender wiederholt stets die voreingestellte 
Dosis verabreicht wird. Grundsätzlich kann die Vor-
einstellung selbstverständlich auch von der Person, 
die sich die Produktdosis verabreichen möchte, vor-
genommen werden. Die Verabreichung einer Fehldo-
sis, beispielsweise durch eine unbemerkte Verstel-
lung, wird praktisch ausgeschlossen.

[0017] Der Steckkörper ist so gestaltet, dass er mit-
tels einer für seine Vergrößerungswirkung, vorzugs-
weise für eine Sperrwirkung, ausreichend festen 
Steckverbindung mit dem Gehäuse verbunden wer-
den kann. Der Steckkörper ist so geformt, dass durch 
Herstellung der Steckverbindung die Optik über der 
Dosisskala zu liegen kommt. Vorzugsweise ist die 
Steckverbindung derart definiert, dass auch bei wie-
derholter Anbringung des Steckkörpers an dem Ge-
häuse der Vorrichtung der Steckkörper stets relativ 
zu dem Gehäuse die gleiche Lage einnimmt. Der 
Steckkörper ist vorzugsweise als Schalenkörper und 
besonders bevorzugt als Hülsenkörper ausgebildet, 
der über das Gehäuse und insbesondere ein Dosier-
element der Dosier- und Betätigungseinrichtung ge-
schoben wird. Eine definierte Lage des Steckkörpers 
relativ zu dem Gehäuse wird vorzugsweise durch ein 
oder mehrere formschlüssig wirksame Eingriffsmittel 
am Steckkörper und am Gehäuse hergestellt. Vorteil-
haft ist es, wenn zwischen dem Gehäuse und dem 
Steckkörper eine Rastverbindung gebildet wird. Die 
Rastverbindung kann bereits allein die Steckverbin-
dung zwischen dem Steckkörper und dem Gehäuse 
bilden. Die Rastverbindung kann auch nur dafür sor-
gen, dass der Steckkörper in einem formschlüssigen 
Eingriff mit dem Gehäuse gehalten wird, so dass erst 
die Rastverbindung gelöst werden muss, um den 
formschlüssigen Eingriff aufheben und dadurch den 
Steckkörper von dem Gehäuse abnehmen zu kön-
nen.

[0018] Die Ausbildung der Ablesehilfe mittels eines 
separaten Steckkörpers hat gegenüber einer an der 
Vorrichtung integrierten Ablesehilfe den Vorteil, dass 
an Vorrichtungen, die von Hause aus keine Ablesehil-
fe aufweisen, an denen die eingestellte Dosisskala 
somit nur einfach als solche abgelesen werden kann, 
keine aufwendigen Modifikationen vorgenommen 
werden müssen. Dies kann insbesondere dann von 
Vorteil sein, wenn Vorrichtungen mit einer Ablesehilfe 
ausgerüstet werden sollen, die bislang ohne Ablese-
hilfe hergestellt wurden. Modifikationen wegen eines 
oder mehrerer Eingriffsmittel, die am Gehäuse mög-
licherweise vorgesehen werden müssen, können in 
der Produktion mit vergleichsweise geringem Auf-
wand vorgenommen werden. Es ist durchaus mög-
lich, den Steckkörper so auszubilden, dass für einen 
formschlüssigen Eingriff mit dem Gehäuse an dem 

jeweiligen Gehäuse bereits vorhandene Ausnehmun-
gen, Einbuchtungen oder Vorsprünge und derglei-
chen genutzt und ein oder mehrere entsprechende 
Eingriffselemente am Steckkörper ausgebildet wer-
den.

[0019] Ist das Dosierelement der Dosier- und Betä-
tigungseinrichtung mit der Dosisskala versehen, wie 
dies im Allgemeinen üblich ist, so wird der die Able-
sehilfe bildende Steckkörper mit dem Gehäuse fest 
verbunden, so dass die Lupe über der Dosisskala 
des Dosierelements zu liegen kommt.

[0020] Weitere, besonders bevorzugte Merkmale 
der Erfindung werden durch die Unteransprüche be-
schrieben.

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
bevorzugten Ausführungsbeispielen erläutert. An 
den Ausführungsbeispielen offenbar werdende Merk-
male bilden je einzeln und in jeder Merkmalskombi-
nation einschließlich jeder aus mehreren Ausfüh-
rungsbeispielen gebildeten Merkmalskombination, 
soweit solch eine Kombination von einem oder meh-
reren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels mit ei-
nem oder mehreren Merkmalen eines anderen Aus-
führungsbeispiels nicht zu einem Widerspruch führt, 
die Gegenstände der Ansprüche vorteilhaft weiter. Es 
zeigen:

[0022] Fig. 1 eine Verstellsperre, gebildet durch ei-
nen an einem Injektionsgerät befestigten Steckkör-
per nach einem ersten Ausführungsbeispiel,

[0023] Fig. 2 das Injektionsgerät der Fig. 1,

[0024] Fig. 3 den Steckkörper der Fig. 1 in einem 
Längsschnitt,

[0025] Fig. 4 den Steckkörper in einem Querschnitt,

[0026] Fig. 5 den Steckkörper in einer Ansicht,

[0027] Fig. 6 das Injektionsgerät mit einem Steck-
körper nach einem zweiten Ausführungsbeispiel,

[0028] Fig. 7 das Injektionsgerät mit einem Steck-
körper nach einem dritten Ausführungsbeispiel,

[0029] Fig. 8 das Injektionsgerät mit einem Steck-
körper nach einem vierten Ausführungsbeispiel,

[0030] Fig. 9 das Injektionsgerät mit einem Steck-
körper nach einem fünften Ausführungsbeispiel, und

[0031] Fig. 10 das Injektionsgerät mit einer durch 
einen Steckkörper gebildeten Ablesehilfe.

[0032] Fig. 1 zeigt in einer Ansicht, einem Längs-
schnitt und einer Draufsicht eine kombinierte Ablese-
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hilfe und Verstellsperre, die an einem Injektionsgerät 
mit einem Steckkörper 10 gebildet wird. Von dem In-
jektionsgerät, das im Ausführungsbeispiel von einem 
sogenannten Injektionspen gebildet wird, ist nur ein 
hinterer Teil abgebildet, über bzw. auf den der Steck-
körper 10 geschoben bzw. gesteckt worden ist. Das 
Injektionsgerät ist mit Ausnahme seines vordersten 
Teils ohne den Steckkörper 10 in Fig. 2 dargestellt. 
Die Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen einen von dem Steckkör-
per 10 der Fig. 1 nur unwesentlich abweichenden 
Steckkörper 10. Der Steckkörper 10 der Fig. 1 kann 
durch den Steckkörper der Fig. 3 bis Fig. 5 ohne wei-
teres ersetzt werden. Das erste Ausführungsbeispiel 
wird daher in der Zusammenschau der Fig. 1 bis 
Fig. 5 beschrieben.

[0033] Das Injektionsgerät (Fig. 2) weist einen Am-
pullenhalter 2 und ein mit dem Ampullenhalter 2 ver-
dreh- und verschiebesicher verbundenes Führungs-
teil 1 auf, die im Sinne der Erfindung als Gehäuse des 
Injektionsgeräts betrachtet werden. Der Ampullen-
halter 2 dient der Aufnahme einer Ampulle, die mit ei-
nem zu verabreichenden Produkt, beispielsweise In-
sulin, gefüllt ist. Eine Dosier- und Betätigungseinrich-
tung bildet den hintersten Teil des Injektionsgeräts 
und wird von dem Führungsteil 1 so gelagert, dass 
sie eine Dosierbewegung zur Einstellung einer zu 
verabreichenden Produktdosis und eine Förderbe-
wegung für eine Betätigung einer Fördereinrichtung 
ausführen kann. Die Dosier- und Betätigungseinrich-
tung umfasst ein Dosierelement 6 und ein Betäti-
gungselement 9. Das hülsenförmige Dosierelement 6
ist relativ zu dem Führungsteil 1 um seine Mittel-
längsachse drehbar. Die Dosierbewegung ist eine 
Drehbewegung des Dosierelements 6 um die von der 
Mittellängsachse gebildete Drehachse D. Das Betäti-
gungselement 9 ist relativ zu dem Führungsteil 1 und 
zu dem Dosierelement 6 entlang der Drehachse D 
des Dosierelements 6 hin und her verschiebbar. Mit-
tels einer Verschiebebewegung des Betätigungsele-
ments 9 nach hinten kann die Ampulle aufgezogen, 
d. h. mit neuem Produkt gefüllt werden. Durch eine 
Verschiebebewegung des Betätigungselements 9 in 
Richtung auf das vordere Ende des Injektionsgerätes 
wird die Fördereinrichtung betätigt. Für die Einstel-
lung der Produktdosis wirkt das Dosierelement 6 über 
einen Spindeltrieb oder einen Zahnstangentrieb, wie 
sie grundsätzlich als bekannt vorausgesetzt werden, 
auf eine Kolbenstange, die durch die Dosierbewe-
gung des Dosierelements 6 relativ zu dem Führungs-
teil 1 und dem Ampullenhalter 2 entlang der Drehach-
se D verschoben wird.

[0034] Insbesondere wird durch die Dosierbewe-
gung und die dadurch hervorgerufene Geradver-
schiebung der Kolbenstange ein lichter Abstand zwi-
schen einem in der Ampulle aufgenommenen Kolben 
und einem vorderen Wirkende der Kolbenstange ver-
ringert und dadurch die mit einer nachfolgenden För-
derbewegung des Betätigungselements 9 ausschütt-

bare Produktdosis eingestellt.

[0035] Das Dosierelement ist mit einer Griffhilfe 7
versehen, die als Riffelung mit geraden Rippen gebil-
det ist, die sich in Richtung der Drehachse D erstre-
cken. Auf dem Dosierelement 6 ist an einem dem 
Führungsteil 1 zugewandten Ende über den Umfang 
eine Dosisskala 8 aufgedruckt, die in Verbindung mit 
einem Markierungspfeil 4 die Ablesung der einge-
stellten Produktdosis ermöglicht. Der Markierungs-
pfeil 4 ist der Dosisskala gegenüberliegend an einem 
hinteren Ende des Führungsteils 1 angeordnet und 
mit dem Führungsteil 1 fest verbunden. Der Markie-
rungspfeil 4 bildet ein hinteres Ende eines Vor-
sprungs 3, der radial von einer äußeren Mantelfläche 
des Führungsteils 1 aufragt. Im Ausführungsbeispiel 
ist der Vorsprung 3 einschließlich seines den Markie-
rungspfeil 4 bildenden hinteren Endes als gerade 
Rippe ausgebildet, die sich in Richtung der Drehach-
se D des Dosierelements 6 erstreckt.

[0036] Der Vorsprung 3 bildet ein Eingriffsmittel des 
Gehäuses 1, 2 für die Fixierung des Steckkörpers 10. 
Fig. 1 zeigt das Injektionsgerät und den Steckkörper 
10, nachdem eine Verbindung hergestellt worden ist, 
in welcher der Steckkörper 10 axial, d. h. in Richtung 
der Drehachse D des Dosierelements 8, und in Be-
zug auf diese Drehachse D verdrehsicher mit dem 
Führungsteil 1 verbunden ist.

[0037] Der Steckkörper 10 wird im Ausführungsbei-
spiel durch einen Hülsenkörper gebildet, der in enger 
Anpassung an die Außenform des Injektionsgeräts, 
insbesondere des Führungsteils 1, geformt ist. Der 
Hülsenkörper bildet als Ganzes einen Hohlzylinder. 
Der Steckkörper 10 weist in Längsrichtung hinterein-
ander einen ersten Steckkörperabschnitt 11 und ei-
nen zweiten Steckkörperabschnitt 12 auf. Der erste 
Steckkörperabschnitt 11 erfüllt die Funktion der Be-
festigung am Gehäuse 1, 2. Der zweite Steckkörper-
abschnitt 12 erfüllt die Funktion der Abschirmung des 
Dosierelements 7 gegen einen Zugriff, durch den 
eine Dosierbewegung des Dosierelements 6 ausge-
führt und dadurch das Dosierelement 6 verstellt wer-
den könnte. Im Ausführungsbeispiel ist der zweite 
Steckkörperabschnitt 12 ein nicht durchbrochenes 
Hülsenteil und umgibt das Dosierelement 6 über sei-
ne gesamte Länge. Der zweite Steckkörperabschnitt 
12 muss nicht unumgänglich als geschlossene Hülse 
ausgebildet sein, sondern kann durchaus Durchbre-
chungen aufweisen, allerdings muss das Dosierele-
ment 6 gegen einen unbeabsichtigten Zugriff durch 
unachtsame Handhabung oder beispielsweise auch 
durch Kinder, gesichert sein, falls die Sperrwirkung 
des Steckkörpers 10, wie im Ausführungsbeispiel, le-
diglich auf der Abschirmung des Dosierelements 8
beruht. In Ergänzung zu der Abschirmung könnte der 
Steckkörper 10 für einen Blockiereingriff mit dem Do-
sierelement 6 ausgebildet sein.
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[0038] Der erste Steckkörperabschnitt 11 bildet 
zwei durch Formschluss wirksame Verschiebean-
schläge 16, die eine Bewegung des Steckkörpers 10
entlang der Drehachse D des Dosierelements 8 in 
beide Richtungen verhindern. Er bildet ferner einen 
durch Formschluss wirksamen Verdrehanschlag 17, 
der eine Drehbewegung des Steckkörpers 10 um die 
Drehachse des Dosierelements 8 in Bezug auf eine 
Drehrichtung verhindert. Eine Relativdrehung gegen-
über dem Gehäuse 1, 2 in die Gegenrichtung wird 
mittels einer lösbaren Rastverbindung verhindert.

[0039] Zur Ausbildung der genannten Anschläge 16
und 17 und der Rastverbindung ist der Steckkörper 
10 in dem ersten Steckkörperabschnitt 11 mit einer 
Ausnehmung 13 an einer Innenmantelfläche verse-
hen. Die Ausnehmung 13 ist eine Sackausnehmung. 
Die Ausnehmung 13 erstreckt sich von einer vorde-
ren Stirnseite des Steckkörpers 10 in Richtung der 
Längsachse des Steckkörpers 10. In dem verbunde-
nen Zustand mit dem Gehäuse 1, 2 ist die Längsach-
se des Steckkörpers 10 zu der Drehachse D des Do-
sierelements 8 parallel, bevorzugt fällt sie wie im Aus-
führungsbeispiel mit der Drehachse D des Dosierele-
ments zusammen. Die Ausnehmung 13 ist in Um-
fangsrichtung des Steckkörpers 10 gesehen über 
ihre gesamte Länge ausreichend breit, um den am 
Führungsteil 1 gebildeten Vorsprung 3 aufnehmen zu 
können. Die Ausnehmung 13 ist in einem hinteren 
Bereich, der ein hinteres Ende der Ausnehmung 13
bildet, in Umfangsrichtung gesehen, verbreitert. Die 
hierdurch gebildete Verbreiterung 15 der Ausneh-
mung 13 weist radiale Begrenzungswände auf, wel-
che die Verschiebeanschläge 16 und den Verdrehan-
schlag 17 des Steckkörpers 10 bilden. Die den Ver-
drehanschlag 17 bildende Begrenzungswand er-
streckt sich in Längsrichtung des Steckkörpers 10. 
Die einander gegenüberliegend zugewandten Be-
grenzungswände, welche die Verschiebeanschläge 
16 bilden, erstrecken sich in Umfangsrichtung des 
Steckkörpers 10. In dem verbundenen Zustand ist 
der Vorsprung 3 des Gehäuses 1, 2 in der Verbreite-
rung 15 gleichzeitig an den Verdrehanschlag 17 und 
die Verschiebeanschläge 16 gepresst.

[0040] Um eine von den steckkörperseitigen An-
schlägen 16 und 17 nicht blockierte Rückdrehbewe-
gung zu verhindern, ist der Steckkörper 10 mit we-
nigstens einem Rastelement, im Ausführungsbeispiel 
mit zwei Rastelementen 18, versehen (Fig. 5). Die 
Rastelemente 18 wirken mit Rastelementen 3a, die 
am Gehäuse 1, 2 ausgebildet sind, paarweise zu-
sammen, indem sie mit den Rastmitteln 3a eine lös-
bare Rastverbindung bilden.

[0041] Im Bereich des zweiten Steckkörperab-
schnitts 12 ist eine Lupe 20 gebildet. Die Lupe 20 ist 
in Richtung der Längsachse des Steckkörpers 10 ge-
sehen unmittelbar hinter der Verbreiterung 15 ange-
ordnet, so dass die Lupe 20 nach der Fixierung des 

Steckkörpers 10 an dem Gehäuse 1, 2 über der Do-
sisskala 8 des Dosierelements 6 liegt und die Dosis-
skala 8 durch die Lupe 20 hindurch abgelesen wer-
den kann. Durch die optische Vergrößerung der Lupe 
20 wird das Ablesen der Dosisskala 8 erleichtert und 
auch dadurch die Einstellung der Produktdosis siche-
rer gemacht. Die Spitze des Markierungspfeils 4 zeigt 
nach der Fixierung des Steckkörpers 10 zur Mitte der 
Lupe 20.

[0042] Der Teil der Ausnehmung 13, welcher die 
sich bis zur vorderen Stirnfläche des Steckkörpers 10
erstreckende Sacknut bildet, ist nicht als Durchbre-
chung, sondern nur als Vertiefung 14 in dem ersten 
Steckkörperabschnitt 10 geformt. Die Verbreiterung 
15, die den Verschiebeanschlag 16 und den Verdreh-
anschlag 17 des Steckkörpers 10 bildet, durchbricht 
über ihre gesamte Fläche den zweiten Steckkörper-
abschnitt 11, so dass im verbundenen Zustand der 
Markierungspfeil 4 deutlich sichtbar ist. Es könnte 
grundsätzlich auch der nur als Vertiefung 14 ausge-
bildete Teil der Ausnehmung 13 als Durchbrechung 
ausgebildet sein. Ebenso wäre es denkbar, die Ver-
breiterung 15 lediglich als Vertiefung auszubilden. 
Die Ausbildung als Durchbrechung hat jedoch über 
die bessere Ablesbarkeit hinaus auch fertigungstech-
nische Vorteile in einer bevorzugten Herstellung des 
Steckkörpers 10 als Kunststoffspritzgussteil.

[0043] Der Steckkörper 10 kann in seiner Gesamt-
heit oder in einem größeren Bereich aus einem 
durchsichtigen Material hergestellt und so ausgebil-
det sein, dass von Hause aus die Dosisskala 8 des 
Dosierelements 6 vergrößert ablesbar ist auch ohne 
Ausbildung der Lupe als gesonderten Bereich. Falls 
der Steckkörper 10 aus einem undurchsichtigen Ma-
terial besteht, grundsätzlich aber auch bei durchsich-
tigem Material, kann die Lupe 20 in ein Sichtfenster 
eingesetzt sein oder beispielsweise bei Herstellung 
des Steckkörpers als Spritzgussteil in der Spritzguss-
form mit dem Steckkörpermaterial umgossen wer-
den.

[0044] Im Ausführungsbeispiel ist in einem vorderen 
Bereich des Führungsteils 1 eine Riffelung 19 zur Er-
höhung der Griffigkeit des Injektionsgeräts vorgese-
hen. Stattdessen oder zusätzlich kann im Steckkör-
perabschnitt 11 außenseitig eine die Griffigkeit eben-
so erhöhende Riffelung ausgebildet sein. Die Fig. 3
bis Fig. 5 zeigen beispielhaft einen solchen Steck-
körper 10. Wie ebenfalls in den Fig. 5 und Fig. 6 zu 
erkennen, wird jedes der Rastmittel 18 von einer 
Rastnase an einer Mantelfläche des Steckkörpers 10
gebildet. Im Ausführungsbeispiel sind die Rastele-
mente 18 radial nach innen vorragende Rastnasen. 
Die Rastmittel 3a des Gehäuses 1, 2 werden eben-
falls durch Rastnasen gebildet, welche zur Herstel-
lung der Rastverbindung über die Rastnasen 18 glei-
ten und hinter den Rastelementen 18 einschnappen. 
Die Rastelemente 18 oder die Rastelemente 3a
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könnten auch als Taschen geformt sein, in die Rast-
nasen einschnappen. Die Rastverbindung kann auch 
nur mit je einem oder mit je mehr als zwei Rastele-
menten am Steckkörper 10 und am Gehäuse 1, 2 ge-
bildet werden.

[0045] Die Montage des Steckkörpers 10 des ersten 
Ausführungsbeispiels an dem Gehäuse 1, 2 des In-
jektionsgeräts ist sehr einfach von der Seite der Do-
sier- und Betätigungseinrichtung 6, 9 her möglich. 
Nach Einstellung der gewünschten Produktdosis 
durch Verdrehung des Dosierelements 6 wird der 
Steckkörper 10 von hinten über das Betätigungsele-
ment 9 und das Dosierelement 6 auf das Gehäuse 1, 
2 aufgeschoben. Wegen des geringen radialen Ab-
stands von dem Dosierelement 6 und dem Gehäuse 
1, 2 muss für das Aufschieben des Steckkörpers 10
die Ausnehmung 13 in die Flucht zu dem Vorsprung 
3 gebracht werden, so dass bei dem Aufschieben der 
Steckkörper 10 bereits durch den in die Ausnehmung 
13 eingreifenden Vorsprung 3 in Richtung der Dreh-
achse D des Dosierelements 6 geradgeführt wird. 
Der Steckkörper 10 wird aufgeschoben bis das rück-
wärtige Ende des Vorsprungs 3, das im Ausführungs-
beispiel durch den Markierungspfeil 4 gebildet wird, 
gegen den hinteren Verschiebeanschlag 16 des 
Steckkörpers 10 zu liegen kommt. Der Aufschiebe-
vorgang ist damit beendet. In dieser Verschiebeposi-
tion werden der Steckkörper 10 und das Injektionsge-
rät relativ zueinander um die Drehachse D so ver-
dreht, dass der Vorsprung 3 gegen den Verdrehan-
schlag 17 zu liegen kommt. Aufgrund der speziellen 
Form des Vorsprungs 3 als gerade Rippe und der 
Verbreiterung 14 als gerade, in ihrer Form dem Vor-
sprung 3 angepassten Ausnehmung, wird der Vor-
sprung 3 in der Verbreiterung 14 so aufgenommen, 
dass auch Kontakt zu dem vorderen Verschiebean-
schlag 16 besteht. Gleichzeitig mit dem Erreichen der 
Anschlagposition bezüglich der Verdrehbewegung 
verrasten die Rastelemente 3a des Injektionsgeräts 
und die Rastelemente 18 des Steckkörpers 10 mit-
einander. Der Steckkörper 10 ist in diesem Moment 
an dem Injektionsgerät nicht verschiebbar und nicht 
verdrehbar fixiert, wobei die Fixierung durch die Ver-
schiebeanschläge 16 und die Fixierung durch den 
Verdrehanschlag 17 absolut fest und die Fixierung 
durch die Rastverbindung 3a, 18 lösbar ist.

[0046] Das in Fig. 6 dargestellte zweite Ausfüh-
rungsbeispiel einer Ablesehilfe und Verstellsperre 
unterscheidet sich von dem ersten Ausführungsbei-
spiel lediglich in Bezug auf die Rastverbindung. Die 
Rastelemente 3a und 18 des zweiten Ausführungs-
beispiels sind größer als diejenigen des ersten Aus-
führungsbeispiels. Dies ergibt eine festere Rastver-
bindung, deren Lösung einen höheren Krafteinsatz 
erfordert.

[0047] Das in Fig. 7 dargestellte dritte Ausführungs-
beispiel entspricht dem zweiten Ausführungsbeispiel, 

wobei im dritten Ausführungsbeispiel lediglich die 
Lage der Rastelemente 3a und 18 gegenüber dem 
zweiten Ausführungsbeispiel variiert ist. Durch Varia-
tion des axialen Abstands zwischen den Rastele-
menten 18 einerseits und zwischen den Rastelemen-
ten 3a andererseits können die für die Rastverbin-
dung wirksamen Federkräfte variiert werden.

[0048] Fig. 8 zeigt eine Injektionsgeräte-Steckkör-
per-Kombination nach einem vierten Ausführungs-
beispiel. Der Steckkörper 10 ist wieder als Hülsenkör-
per ausgebildet. Die Funktionen des Steckkörpers 
10, nämlich Fixierung an dem Gehäuse 1, 2 und Ver-
hinderung der Dosierbewegung des Dosierelements 
6, sind die gleichen wie bei den Steckkörpern 10 der 
bereits beschriebenen Ausführungsbeispiele.

[0049] Der Steckkörper 10 des vierten Ausfüh-
rungsbeispiels wird jedoch nicht von der Seite des 
Betätigungselements 9 her, sondern von der Seite 
des vorderen Endes des Injektionsgeräts aufgescho-
ben. Um das Aufschieben von vorne zu ermöglichen, 
erstreckt sich die Ausnehmung 13 in Längsrichtung 
der Steckkörpers 10 bis zu der hinteren Stirnseite des 
Steckkörpers 10. Um eine besonders gute Sicht auf 
den Markierungspfeil 4 zu ermöglichen, ist die Aus-
nehmung 13 von ihrem hinteren Ende bis zu ihrem 
vorderen Ende als Durchbrechung ausgebildet, die 
lediglich durch die darüber angeordnete Lupe 20
überdeckt wird. Die Ausnehmung 13 bildet einen in 
beide Richtungen wirksamen Verdrehanschlag 17
und einen in eine Schieberichtung, nämlich die Rich-
tung des Aufschiebens, wirksamen Verschiebean-
schlag 16. Ein unachtsames Zurückschieben des 
Steckkörpers 10 zum vorderen Ende des Injektions-
geräts wird durch eine Rastverbindung 19, 21 verhin-
dert.

[0050] Die Rastverbindung 19, 21 wird in diesem 
Ausführungsbeispiel mit Hilfe der am Führungsteil 1
vorhandenen Riffelung 19 hergestellt. An dem Steck-
körper 10 wird ein Rastelement 21 zwischen zwei 
eng beabstandet in Umfangsrichtung nebeneinander 
liegenden Durchbrechungen nahe bei einem vorde-
ren Ende des ersten Steckkörperabschnitts 11 gebil-
det. Der Steckkörpermantelbereich zwischen den 
beiden Durchbrechungen ist nach radial innen ver-
dickt und bildet aufgrund der beiden Durchbrechun-
gen ein elastisch nachgiebiges Rastelement 21. Im 
Ausführungsbeispiel sind zwei solche Rastelemente 
21 einander diametral gegenüberliegend im ersten 
Steckkörperabschnitt 11 gebildet. Sie greifen in die 
umlaufenden Rillen der Riffelung 19 des Führungs-
teils 1 ein, wobei der Eingriff jedoch aufgrund der Fe-
derelastizität der Rastelemente 21 gelöst werden 
kann, indem auf das Steckelement 10 eine ausrei-
chende Verschiebekraft in Richtung auf das vordere 
Ende des Injektionsgeräts ausgeübt wird.

[0051] Fig. 9 zeigt eine Ablesehilfe und Verstell-
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sperre nach einem fünften Ausführungsbeispiel. Der 
Steckkörper 10 dieses Ausführungsbeispiels gleicht 
im Wesentlichen dem Steckkörper 10 des Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 8. Im Unterschied zum Aus-
führungsbeispiel der Fig. 8 ist jedoch die Ausneh-
mung 13 nicht als Durchbrechung, sondern nur als 
Vertiefung an der Innenmantelfläche des Steckkör-
pers 10 ausgebildet. Um einen definierten Verdreh-
anschlag 17 zu bilden, ist dementsprechend die 
Wandstärke des Steckkörpers 10 größer als im vor-
herigen Ausführungsbeispiel.

[0052] Fig. 10 zeigt eine Ablesehilfe, die mittels ei-
nes Steckkörpers 10a gebildet wird, der von dem 
Steckkörper 10 des ersten Ausführungsbeispiels ab-
geleitet ist, aber keine Sperrfunktion ausübt. Der 
Steckkörper 10a entspricht in seinem ersten Ab-
schnitt 11 dem Steckkörper 10 des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels, so dass insoweit auf die Ausführung 
zum ersten Ausführungsbeispiel verwiesen werden 
kann. Der zweite Steckkörperabschnitt 12a bildet je-
doch lediglich die Lupe 20 des ersten Ausführungs-
beispiels und ist insoweit durch Reduktion des zwei-
ten Steckkörperabschnitts 12 des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels auf die Vergrößerungsfunktion und 
auch geometrisch als Reduktion auf die Lupe 20 ent-
standen, die den ersten Steckkörperabschnitt 11 axi-
al wie eine Zunge verlängert. Der Steckkörper 10a
zeigt, dass die Idee des am Gehäuse eines Injekti-
onsgeräts verschiebe- und verdrehsicher befestigba-
ren Steckkörpers flexibel nutzbar ist zur Erfüllung von 
Zusatzfunktionen, die im Sinne der Erfindung zur Er-
höhung der Dosiersicherheit eingesetzt werden.

Patentansprüche

1.  System aus einem Steckkörper und einer Vor-
richtung zur Verabreichung einer einstellbaren Dosis 
eines injizierbaren Produkts, wobei der Steckkörper 
auf die Vorrichtung aufsteckbar ist und die Vorrich-
tung ein Gehäuse (1, 2) und ein mit dem Gehäuse (1, 
2) drehbar verbundenes Dosierelement (6) für die 
Einstellung der Produktdosis aufweist, der Steckkör-
per (10; 10a) umfassend:  
a) einen in Richtung einer Steckkörperachse (D) axial 
sich erstreckenden ersten Steckkörperabschnitt (11) 
für eine Fixierung des Steckkörpers (10; 10a) an dem 
Gehäuse (1, 2) der Vorrichtung,  
b) einen von dem ersten Steckkörperabschnitt (11) 
gebildeten, durch Formschluss wirksamen Verschie-
beanschlag (16) für eine axiale Fixierung des Steck-
körpers (10; 10a) an dem Gehäuse (1, 2) in Bezug 
auf wenigstens eine Verschieberichtung,  
c) einen von dem ersten Steckkörperabschnitt (11) 
gebildeten, durch Formschluss wirksamen Verdreh-
anschlag (17) für eine Fixierung des Steckkörpers 
(10; 10a) an dem Gehäuse (1, 2) gegen eine Drehbe-
wegung,  
d) und einen in Richtung der Steckkörperachse (D) 
hinter dem ersten Steckkörperabschnitt (11) sich er-
streckenden zweiten Steckkörperabschnitt (12; 12a),  
e) wobei der zweite Steckkörperabschnitt (12; 12a) 
eine Vergrößerungsoptik (20) bildet zur Ablesung ei-
ner Dosisskala (8) auf dem Dosierelement (6) der 
Vorrichtung.

2.  System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vergrößerungsoptik (20) als Lupe 
(20) gebildet und so angeordnet ist, dass nach einer 
Fixierung des Steckkörpers (10; 10a) eine Dosisska-
la (8) der Vorrichtung durch die Lupe (20) hindurch 
ablesbar ist

3.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite 
Steckkörperabschnitt (12) von einem Schalenkörper, 
vorzugsweise einem Hülsenkörper, gebildet wird.

4.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
Steckkörperabschnitt (11) von einem Schalenkörper 
gebildet wird, der mit einer den Verschiebeanschlag 
(16) und/oder den Verdrehanschlag (17) bildenden 
Ausnehmung (13) versehen ist, die sich in Richtung 
der Steckkörperachse (D) erstreckt und als Durch-
brechung des Schalenkörpers und/oder als Vertie-
fung an einer Innenmantelfläche des Schalenkörpers 
ausgebildet ist.

5.  System nach dem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (13) 
des ersten Steckkörperabschnitts (11) sich bis zu ei-
ner Stirnseite des Steckkörpers (10; 10a) erstreckt.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse, Führungsteil
2 Gehäuse, Ampullenhalter
3 Vorsprung, Rippe
3a Rastelement
4 Markierungspfeil
5
6 Dosierelement
7 Griffhilfe, Rippen
8 Dosisskala
9 Betätigungselement
10 Steckkörper, Schalenkörper, Hülse
11 erster Steckkörperabschnitt
12 zweiter Steckkörperabschnitt
13 Ausnehmung
14 Vertiefung
15 Verbreiterung
16 Verschiebeanschlag
17 Verdrehanschlag
18 Rastelement
19 Riffelung
20 Sichtfenster, Lupe
21 Rastelement
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6.  System nach dem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (13) 
eine Sackausnehmung ist.

7.  System nach einem der zwei vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung (13) in einem in Richtung der Steckkörper-
achse (D) gemessenen Abstand von der Stirnseite 
eine Verbreiterung (15) aufweist und wenigstens eine 
von zwei einander axial gegenüberliegenden, die 
Verbreiterung (15) begrenzenden Wänden des 
Steckkörpers (10; 10a) den Verschiebeanschlag (16) 
bildet.

8.  System nach dem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Seitenwand der 
Ausnehmung (13) den Verdrehanschlag (17) des ers-
ten Steckkörperabschnitts (11) bildet.

9.  System nach wenigstens einen der Ansprüche 
4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
Steckkörperabschnitt (11) mit wenigstens einem 
Rastelement (18) zur Herstellung einer Rastverbin-
dung (3a, 18) mit dem Gehäuse (1, 2) der Vorrichtung 
versehen ist und das wenigstens eine Rastelement 
(18) vorzugsweise in der Ausnehmung (13) gebildet 
ist.

10.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, der zweite Steck-
körperabschnitt (12; 12a) für eine Abschirmung eines 
der Dosiseinstellung dienenden Dosierelements (6) 
der Vorrichtung von einem Schalenkörper gebildet 
wird oder/und einen durch Formschluss wirksamen 
Verstellanschlag für ein der Dosiseinstellung dienen-
des Dosierelement der Vorrichtung bildet.

11.  System nach Anspruch 1, wobei die Vorrich-
tung zur Verabreichung einer einstellbaren Dosis ei-
nes injizierbaren Produkts umfasst:  
a) ein von dem Gehäuse (1, 2) gebildetes oder aufge-
nommenes Reservoir, aus dem die Produktdosis ver-
abreicht wird,  
b) eine Fördereinrichtung für eine Förderung der zu 
verabreichenden Produktdosis aus dem Reservoir 
und  
c) eine mit dem Gehäuse (1, 2) verbundene Dosier- 
und Betätigungseinrichtung (6, 9), mit der relativ zu 
dem Gehäuse (1, 2) eine Dosierbewegung für eine 
Einstellung der Produktdosis ausführbar und die För-
dereinrichtung betätigbar ist.

12.  System nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Steckkörper (10), in einem mit 
dem Gehäuse (1, 2) verbundenen Zustand die Do-
sierbewegung der Dosier- und Betätigungseinrich-
tung (6, 9) verhindert.

13.  System nach einer Kombination von An-
spruch 11 mit wenigstens Anspruch 4, dadurch ge-

kennzeichnet, dass von einer Außenmantelfläche 
des Gehäuses (1, 2) wenigstens ein Vorsprung (3) ra-
dial aufragt, der in dem verbundenen Zustand in die 
Ausnehmung (13) des ersten Steckkörperabschnitts 
(11) eingreift und gegen den Verschiebeanschlag 
(16) und/oder den Verdrehanschlag (17) drückt.

14.  System nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
sprung (3) in Richtung auf die Dosier- und Betäti-
gungseinrichtung (6, 9) verjüngt ist, um einen Markie-
rungspfeil (4) für eine Dosisskala (8) der Dosier- und 
Betätigungseinrichtung (6, 9) zu bilden.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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